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@ Veroffentlicht am 19.10.1993

Rechtssatz

GemalR 87 Abs6 AusIBG erlischt die Beschaftigungsbewilligung mit Beendigung der bewilligten Beschaftigung. Eine
Beendigung der Beschaftigung liegt jedoch nicht vor, wenn bei gleichzeitiger Unterbrechung der Entgeltzahlung
lediglich die Erbringung der vereinbarten Arbeitsleistung fir eine verhaltnismaRig kurze Dauer unterbleibt und der
Wille der Vertragsparteien auf die fortdauernde Rechtswirksamkeit des Beschaftigungsverhaltnisses gerichtet ist. Die
gegenlUber dem zustandigen Sozialversicherungstrager abgegebene Abmeldungserklarung stellt arbeitsrechtlich
keinen dem Arbeitnehmer gegentber wirksamen Rechtsgrund fur die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses dar.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/auslbg/paragraf/7
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Niederösterreich 1993/10/19 Senat-NK-93-009
	JUSLINE Entscheidung


